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Vorwort

Mit Einführung des Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung
und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreu-
ervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 – KostBRÄG 2025) zur strukturellen
Erhöhung der anwaltlichen Vergütung, Entschädigung und Honorare von Sachver-
ständigen und Dolmetschern sowie der Gerichtskosten bedurfte es einer vollständigen
Überarbeitung und Anpassung des Werkes. Alle lang erwarteten Änderungen durch
die RVG-Reform 2025 sind berücksichtigt und die um 9 % höheren Gebühren-
beträge in sozialrechtlichen Angelegenheiten anhand vieler praktischer Beispiels-
fälle erläutert.

Auch in der vierten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage sollen die Be-
sonderheiten der gebührenrechtlichen Praxis in sozialrechtlichen Verfahren dargestellt
und neben kostenrechtlichen Spezialitäten auch das unverzichtbare Grundlagenwissen
vermittelt werden. Der Schwerpunkt liegt daher weiter bewusst auf den Betragsrahmen-
gebühren.

Ziel dieses Werkes ist nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik,
sondern die schnelle und erfolgreiche Hilfestellung für den Praktiker. Weiterhin soll dem
Neuling der Einstieg in die grundlegend andere Vergütungsberechnung in Sozialsachen
erleichtert werden.

Die Rechtsprechungsübersicht ist nochmals erweitert und auf den aktuellsten Stand
gebracht worden. Das gesamte Werk wurde umfassend aktualisiert.

Die in diesem Buch enthaltenen Angaben beziehen sich sowohl auf die männliche als auch
die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Bezeichnung in
weiblicher Form verzichtet.

September 2025 Julian Dahn und Thomas Schmidt
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§ 1 Einführung

A. Zuständigkeit der Sozialgerichte

1Sozialgerichtsbarkeit – Allgemeines

Die Sozialgerichte stellen besondere Verwaltungsgerichte nach § 1 SGG dar. Sie sind
als Fachgerichte neben den weiteren Gerichtsbarkeiten (ordentliche Gerichtsbarkeit,
Verwaltungs-, Finanz- und Arbeitsgerichtsbarkeit) unabhängig und selbstständig und
von den Verwaltungsbehörden getrennt.

Sie entscheiden über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher
Art und werden nach § 7 Abs. 1 S. 1 SGG als Landesgerichte errichtet.

2Nach § 2 SGG werden in den Ländern Sozialgerichte und Landessozialgerichte, im Bund
das Bundessozialgericht errichtet.

3Nach § 5 SGG leisten alle Gerichte, Verwaltungsbehörden und Organe der Versiche-
rungsträger den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit Rechts- und Amtshilfe.

4Sozialgerichtsbarkeit – Rechtsweg

In § 51 SGG i.V.m. § 8 SGG wird bestimmt, wann der Rechtsweg zu den Gerichten der
Sozialgerichtsbarkeit eröffnet ist. § 51 SGG ist mit Wirkung v. 2.1.2002 durch das
6. SGGÄndG v. 17.8.20011 neu gefasst worden.

Danach entscheiden die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit über öffentlich-rechtliche
Streitigkeiten

& in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alters-
sicherung der Landwirte,

& in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegever-
sicherung und der privaten Pflegeversicherung (SGB XI), auch soweit durch diese
Angelegenheiten Dritte betroffen werden; dies gilt nicht für Streitigkeiten in Angele-
genheiten nach § 110 SGB V aufgrund einer Kündigung von Versorgungsverträgen,
die für Hochschulkliniken oder Plankrankenhäuser (§ 108 Nr. 1 und 2 SGB V) gelten,

& in Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung mit Ausnahme der Streitig-
keiten aufgrund der Überwachung der Maßnahmen zur Prävention durch die Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung,

& in Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der
Bundesagentur für Arbeit,

& in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende,
& in sonstigen Angelegenheiten der Sozialversicherung,

1 BGBl I, 2144.

§ 1
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& in Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts mit Ausnahme der Streitig-
keiten aufgrund der §§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes (Kriegsopferfür-
sorge), auch soweit andere Gesetze die entsprechende Anwendung dieser Vorschrif-
ten vorsehen,

& in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes,
& bei der Feststellung von Behinderungen und ihrem Grad sowie weiterer gesundheit-

licher Merkmale, ferner der Ausstellung, Verlängerung, Berichtigung und Einzie-
hung von Ausweisen nach § 69 SGB IX,

& die aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetzes entstehen,
& für die durch Gesetz der Rechtsweg vor diesen Gerichten eröffnet wird.

Nach § 51 Abs. 2 SGG entscheiden die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit auch über pri-
vatrechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der Zulassung von Trägern und Maßnah-
men durch fachkundige Stellen nach dem fünften Kapitel des SGB III und in Angelegen-
heiten der gesetzlichen Krankenversicherung, auch soweit durch diese Angelegenheiten
Dritte betroffen werden. Dies gilt für die soziale Pflegeversicherung und die private Pfle-
geversicherung (SGB XI) entsprechend.

Von der Zuständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nach § 51 Abs. 1 und 2 SGG
ausgenommen sind Streitigkeiten in Verfahren nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, die Rechtsbeziehungen nach § 69 SGB V betreffen (§ 51 Abs. 3 SGG).

5 Prorogationen

Prorogationen haben nach § 59 SGG keine rechtliche Wirkung. Die durch das Sozial-
gerichtsgesetz getroffenen Zuständigkeiten sind ausschließliche und können nicht abbe-
dungen werden.

6 Vorverfahren vorgeschrieben

Vor der Erhebung einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage ist die Rechtmäßigkeit
sowie die Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in einem Vorverfahren (Widerspruchs-
verfahren) gem. § 78 SGG zu prüfen.

7 Es gilt gem. § 103 SGG der Amtsermittlungsgrundsatz.

8 Übersicht der Rechtsgebiete

Die Sozialgerichte entscheiden also im Allgemeinen in den folgenden Angelegenheiten:

& Sozialversicherungen (Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversiche-
rung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung)

& Grundsicherung für Arbeitslose
& Sozialhilfe

§ 1 Einführung
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& Asylbewerberleistungsgesetz
& Schwerbehindertenrecht
& soziales Entschädigungsrecht (z.B. Kriegsopferversorgung)
& Bundeserziehungs- bzw. Elterngeldrecht
& Vertragsarztrecht
& Vergütungsstreitigkeiten zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern

9Zuständigkeiten der Sozialgerichte

Bei den Sozialgerichten werden verschiedene Kammern gebildet, welche mit je einem
Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern besetzt werden, §§ 9 Abs. 1, 10, 12
SGG (zu ehrenamtlichen Richtern im Übrigen §§ 13–23 SGG).

Die funktionelle Zuständigkeit der Sozialgerichte ergibt sich aus §§ 29 Abs. 1, 39
Abs. 1 SGG.

Die sachliche Zuständigkeit der Sozialgerichte ergibt sich aus §§ 8, 29 Abs. 2–4, 39
Abs. 2 SGG.

Die örtliche Zuständigkeit der Sozialgerichte ergibt sich aus §§ 57–58 SGG, den Grund-
satz bildet dabei § 57 SGG.

Grundsätzlich wird auf den Wohn- oder Aufenthaltsort des Klägers oder den Sitz der ju-
ristischen Person abgestellt. Weitere Sonderregelungen ergeben sich aus §§ 57a und 57b
SGG für Angelegenheiten der Krankenversicherung sowie Wahlangelegenheiten zu den
Selbstverwaltungsorganen.

10Zuständigkeiten der Landessozialgerichte

Die Landessozialgerichte werden nach § 28 SGG ebenfalls als Landesgerichte errichtet,
dabei ist es nach Absatz 2 zulässig, für mehrere Länder ein gemeinsames Landessozialge-
richt zu errichten (siehe LSG Berlin-Brandenburg und LSG Niedersachsen-Bremen).

Die funktionelle, sachliche und örtliche Zuständigkeit der Landessozialgerichte ist in
§ 29 SGG geregelt.

Dabei entscheiden diese im zweiten Rechtszug über Berufungen gegen Urteile und Be-
schwerden gegen andere Entscheidungen der Sozialgerichte.

Des Weiteren entscheiden die Landessozialgerichte nach § 29 Abs. 2 SGG im ersten
Rechtszug über

& Klagen gegen Entscheidungen der Landesschiedsämter und gegen Beanstandungen
von Entscheidungen der Landesschiedsämter nach dem SGB V, gegen Entscheidun-
gen der Schiedsstellen nach § 120 Abs. 4 SGB V, der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI
und der Schiedsstellen nach § 80 SGB XII,

A. Zuständigkeit der Sozialgerichte § 1
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& Aufsichtsangelegenheiten gegenüber Trägern der Sozialversicherung und ihren Ver-
bänden, gegenüber den Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
sowie der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, bei denen
die Aufsicht von einer Landes- oder Bundesbehörde ausgeübt wird,

& Klagen in Angelegenheiten der Erstattung von Aufwendungen nach § 6b SGB II,
& Anträge nach § 55a SGG.

Das LSG Nordrhein-Westfalen entscheidet nach § 29 Abs. 3 SGG im ersten Rechtszug
über

& Streitigkeiten zwischen gesetzlichen Krankenkassen oder ihren Verbänden und dem
Bundesversicherungsamt betreffend den Risikostrukturausgleich, die Anerkennung
von strukturierten Behandlungsprogrammen und die Verwaltung des Gesundheitsfonds,

& Streitigkeiten betreffend den Finanzausgleich der gesetzlichen Pflegeversicherung,
& Streitigkeiten betreffend den Ausgleich unter den gewerblichen Berufsgenossen-

schaften nach dem SGB VII,
& Streitigkeiten über Entscheidungen des Bundeskartellamts, die die freiwillige Verei-

nigung von Krankenkassen nach § 172a SGB V betreffen.

Das LSG Berlin-Brandenburg entscheidet nach § 29 Abs. 4 SGG im ersten Rechtszug
über:

& Klagen gegen die Entscheidung der gemeinsamen Schiedsämter nach § 89 Abs. 4
SGB V und des Bundesschiedsamtes nach § 89 Abs. 7 SGB V sowie der erweiterten
Bewertungsausschüsse nach § 87 Abs. 4 SGB V, soweit die Klagen von den Einrich-
tungen erhoben werden, die diese Gremien bilden,

& Klagen gegen Entscheidungen des Bundesministeriums für Gesundheit nach
§ 87 Abs. 6 SGB V gegenüber den Bewertungsausschüssen und den erweiterten
Bewertungsausschüssen sowie gegen Beanstandungen des Bundesministeriums
für Gesundheit gegenüber den Bundesschiedsämtern,

& Klagen gegen Entscheidungen und Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
(§§ 91, 92 des SGB V), Klagen in Aufsichtsangelegenheiten gegenüber dem gemein-
samen Bundesausschuss, Klagen gegen die Festsetzung von Festbeträgen durch die Spit-
zenverbände der Krankenkassen oder den Spitzenverband Bund der Krankenkassen so-
wie Klagen gegen Entscheidungen der Schiedsstellen nach den §§ 129 und 130b SGB V.

Bei den Landessozialgerichten werden nach § 31 SGG Fachsenate gebildet und entspre-
chend § 33 SGG besetzt.

11 Zuständigkeiten des Bundessozialgerichts

Das Bundessozialgericht mit Sitz in Kassel entscheidet nach § 39 SGG über das Rechts-
mittel der Revision.

§ 1 Einführung
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Weiterhin entscheidet es danach im ersten Rechtszug über Streitigkeiten nicht verfas-
sungsrechtlicher Art zwischen dem Bund und den Ländern sowie zwischen verschiede-
nen Ländern in Angelegenheiten des § 51 SGG.

Hält das Bundessozialgericht in diesen Fällen eine Streitigkeit für verfassungsrechtlich,
so legt es die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Das Bundes-
verfassungsgericht entscheidet mit bindender Wirkung.

Es gelten die Regelungen der §§ 38 bis 50 SGG.

B. Sozialgerichtsbarkeit in Zahlen

12Die nachfolgend angeführten Angaben für die Sozialgerichtsbarkeit wurden vom Statis-
tischen Bundesamt2 ermittelt und beziehen sich auf das ganze Bundesgebiet.

13Verfahrensdauer Sozialgerichte – Statistik

Durchschnittliche Verfahrensdauer für Klage- und einstweilige Rechtsschutzverfahren
vor den Sozialgerichten:

Verfahrensdauer für die
Jahre 2022 – 2024

in Monaten

Klageverfahren Einstweilige Rechts-
schutzverfahren

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Bundesdurchschnitt 17,9 17,9 17,0 1,2 1,3 1,2

Baden-Württemberg 13,7 13,9 13,2 0,9 0,9 0,9

Bayern 12,6 12,0 10,8 1,1 1,1 1,0

Berlin 19,8 18,8 17,2 1,0 1,0 1,1

Brandenburg 23,1 23,3 20,6 1,4 1,4 1,3

Bremen 17,6 18,8 16,5 1,1 1,0 1,0

Hamburg 21,6 21,0 21,8 1,1 1,1 1,0

Hessen 19,6 20,0 19,9 1,6 1,4 1,5

Mecklenburg-Vorpommern 21,0 20,5 18,7 1,2 1,5 2,9

Niedersachsen 20,8 21,0 20,0 1,1 1,3 1,1

Nordrhein-Westfalen 16,0 16,4 16,1 1,3 1,7 1,5

Rheinland-Pfalz 14,0 14,3 14 1,0 0,9 0,9

Saarland 18,6 18,4 17,5 1,8 1,0 1,1

Sachsen 20,3 19,6 19,2 1,1 1,2 1,2

Sachsen-Anhalt 25,8 27,6 26,7 1,7 1,7 1,6

2 Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht – Sozialgerichte – 2022, 2023 und 2024.

B. Sozialgerichtsbarkeit in Zahlen § 1

25



Reemers Publishing Services GmbH
O:/DAV/1754_Satz/3d/av.1754.p0001.3d from 21.10.2025 09:50:19
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

Verfahrensdauer für die
Jahre 2022 – 2024

in Monaten

Klageverfahren Einstweilige Rechts-
schutzverfahren

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Schleswig-Holstein 23,5 23,6 22,3 1,0 1,2 1,1

Thüringen 16,6 16,3 14,7 1,8 1,7 1,9

14 Verfahrensdauer Landessozialgerichte – Statistik

Durchschnittliche Verfahrensdauer für Berufungs- und Beschwerdeverfahre der jeweili-
gen Landessozialgerichte:

Verfahrensdauer für die
Jahre 2022 – 2024

in Monaten

Berufungsverfahren Beschwerdeverfahren

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Bundesdurchschnitt 19,0 19,1 19,1 4,5 5,3 5,2

Baden-Württemberg 13,0 12,8 11,8 2,7 3,1 2,0

Bayern 17,3 17,0 16,8 3,0 4,1 3,6

Berlin3 23,7 23,6 21,9 2,8 2,4 2,2

Brandenburg3 23,7 23,6 21,9 2,8 2,4 2,2

Bremen4 18,6 18,8 19,3 3,6 4,3 4,8

Hamburg 15,7 37,6 17,0 2,3 2,2 1,8

Hessen 15,1 18,8 16,2 3,1 4,1 4,9

Mecklenburg-Vorpommern 39,0 17,3 41,1 13,9 14,9 15,3

Niedersachsen4 18,6 18,8 19,3 3,6 4,3 4,8

Nordrhein-Westfalen 17,4 17,3 17,6 3,6 3,7 4,8

Rheinland-Pfalz 10,2 12,0 13,0 2,2 2,6 2,4

Saarland 17,9 18,1 13,1 7,8 4,6 3,8

Sachsen 21,3 23,3 25,0 9,8 12,0 9,9

Sachsen-Anhalt 23,9 22,6 25,0 8,1 14,6 21,2

Schleswig-Holstein 25,3 26,4 24,5 4,3 6,3 4,2

Thüringen 24,7 23,1 23,0 8,4 8,4 6,6

3 Gemeinsames LSG Berlin-Brandenburg.
4 Gemeinsames LSG Niedersachsen-Bremen.

§ 1 Einführung
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§ 2 Übersicht Rechtsanwaltsvergütung

A. Rechtsanwaltsvergütung – Allgemeines

1Geltungsbereich des RVG

Die anwaltliche Vergütung, die im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt ist,
teilt sich auf in Gebühren und Auslagen (§ 1 RVG).

RVG gilt für anwaltliche Tätigkeiten der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Es gilt
auch für eine Tätigkeit als besonderer Vertreter nach §§ 57 und 58 ZPO, § 118e BRAO,
§ 103b PAO oder nach § 111c StBerG. Andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer,
Partnerschaftsgesellschaften und sonstige Gesellschaften stehen einem Rechtsanwalt
i.S.d. Gesetzes gleich.

RVG gilt ebenso für die Vergütung der Rentenberater über § 13d Rechtsdienstleistungs-
gesetz (RDG) entsprechend. Ein Rentenberater kann also für ein Rentenverfahren vor
dem Sozialgericht entsprechend dem RVG abrechnen.

Die Vergütung in sozialgerichtlichen Verfahren wurde zudem zum 1.8.2013 durch das
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (2. KostRMoG) vom 23.7.20131 in ganz wesent-
lichen Punkten neu gefasst. Die Gebühren des RVG sind zuletzt am 1.1.2021 erhöht
worden. Entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verzeichnen Rechts-
anwaltskanzleien wie auch der Justizhaushalt seither einen erheblichen Anstieg der
Personal- und Sachkosten.

Zur Sicherung des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zum Recht wurde die Rechts-
anwaltsvergütung durch das Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuerver-
gütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuer-
vergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 vom 7.4.2025 – KostBRÄG 2025)2 unter mode-
rater Anhebung der Wert-/Fest- und Rahmengebühren angepasst.

2Abrechnung für Rechtsanwälte

Nach dem RVG dürfen Rechtsanwälte abrechnen. Diese dürfen sich vertreten lassen,
durch einen Rechtsanwalt, den allgemeinen Vertreter, einen Assessor bei einem Rechts-
anwalt oder einen zur Ausbildung zugewiesenen Referendar.

Der Rechtsanwalt darf nur in seiner Funktion als solcher nach dem RVG abrechnen.
Wenn er z.B. als Vormund, Betreuer, Pfleger, Verfahrenspfleger, Verfahrensbeistand,
Testamentsvollstrecker, Insolvenzverwalter, Sachwalter, Mitglied des Gläubigeraus-

1 BGBl I, 2586.
2 BGBl 2025 I Nr. 109.

§ 2
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schusses, Nachlassverwalter, Zwangsverwalter, Treuhänder oder Schiedsrichter oder für
eine ähnliche Tätigkeit auftritt, darf er grundsätzlich nicht nach dem RVG abrechnen.

3 Erforderlichkeit eines Rechtsanwalts trotz rechtlicher Betreuung

Ausnahme: Der Rechtsanwalt ist zum Betreuer bestellt. Die Angelegenheit ist so schwie-
rig, dass auch ein nichtanwaltlicher Betreuer einen Rechtsanwalt beauftragt hätte. In
diesem Fall tritt der Rechtsanwalt als Rechtsanwalt und nicht als Betreuer auf und
kann neben seiner Betreuervergütung auch als Rechtsanwalt nach dem RVG abrechnen.

Der als Betreuer bestellte Rechtsanwalt kann eine Tätigkeit i.R.d. Betreuung gem. § 1835
Abs. 3 i.V.m. § 1908i Abs. 1 S. 1 BGB nach anwaltlichem Gebührenrecht abrechnen,
wenn und soweit sich die zu bewältigende Aufgabe als eine für den Beruf des Rechts-
anwalts spezifische Tätigkeit darstellt.3

Nur wenn die Aufgabe die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erfordert, kann die Tätig-
keit des Betreuers nach anwaltlichem Gebührenrecht abgerechnet werden. Dies ist bei-
spielsweise nicht gegeben, bei einem einfachen Erbauseinandersetzungsvertrag ohne
sachliche oder juristische Probleme.4

Bei einer Klage wegen Aufhebung von Leistungen nach dem SGB II ist dies jedoch
offensichtlich gegeben.5

4 Gesetzesaufbau

Das RVG enthält neben dem Gesetzesteil (§§ 1–62 RVG) das Vergütungsverzeichnis
(VV). Im Vergütungsverzeichnis sind sämtliche Gebühren und Auslagen in den Teilen
1–7 geregelt.

Teil 1: Allgemeine Gebühren

Teil 2: Außergerichtliche Tätigkeiten einschließlich der Vertretung im Verwal-
tungsverfahren

Teil 3: Zivilsachen inkl. Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten (…)

Teil 4: Strafsachen

Teil 5: Bußgeldsachen

Teil 6: Sonstige Verfahren

Teil 7: Auslagen

3 BGH, Beschl. v. 14.12.2022 – XII ZB 342/22.
4 BGH, Beschl. v. 14.5.2014 – XII ZB 683/11, NJW 2014, 3238.
5 LSG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 4.3.2009 – L 5 B 2325/08 AS PKH.
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